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§ 16 StFanlVO 2016

StFanlVO 2016 - Steiermarkische Feuerungsanlagenverordnung - StFanlVO 2016

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.10.2021

(1) Der Betrieb von Feuerungsanlagen, die zusatzlich zu einer Primarheizungsanlage als Zweitheizung vorgesehen sind
und mit festen Brennstoffen betrieben werden, ist in Zeitrdumen mit besonders hoher Feinstaubbelastung nach
Mal3gabe des Abs. 2 im Sanierungsgebiet GroRraum Graz untersagt. Das Sanierungsgebiet GroRraum Graz besteht aus
den Gemeindegebieten der Landeshauptstadt Graz, Feldkirchen bei Graz, Géssendorf, Grambach, Hart bei Graz,
Hausmannstatten, Pirka, Raaba und Seiersberg.

(2) Eine besonders hohe Feinstaubbelastung liegt dann vor, wenn der Tagesmittelwert von 75 pg/m*® des
Luftschadstoffes PM10 (Feinstaub) zumindest bei zwei der in Abs. 3 angefiihrten Messstationen Uberschritten wird.
Das Verbot tritt nach Ablauf von drei aufeinanderfolgenden Tagen mit besonders hoher Feinstaubbelastung in Kraft,
wenn fur den darauffolgenden Tag ebenfalls eine besonders hohe Feinstaubbelastung prognostiziert wird. Das Verbot
endet nach Ablauf des ersten Tages, an dem der Tagesmittelwert von 75 pg/m? PM10 nicht Gberschritten wird.

(3) Zur Bestimmung der PM10-Belastung sind die Messwerte folgender Stationen des steirischen
Immissionsmessnetzes heranzuziehen: Graz Nord, Graz West, Graz Std, Graz Ost, Graz Mitte Gries.

(4) Das Amt der Steiermirkischen Landesregierung hat die Offentlichkeit rechtzeitig und in geeigneter Weise (iber das
bevorstehende Verbot sowie Uber dessen Aufhebung zu informieren. Die Information hat jedenfalls regelmaRig und
wiederholend zu erfolgen. Als Mittel der Verlautbarung kénnen beispielsweise auch elektronische Medien gewahlt
werden.

(5) Ausgenommen vom Verbot gemaf3 Abs. 1 sind ortsfest gesetzte Speicherdfen (Kachel6fen).

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 95/2021

In Kraft seit 16.10.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=95/2021&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 16 StFanlVO 2016
	StFanlVO 2016 - Steiermärkische Feuerungsanlagenverordnung – StFanlVO 2016


